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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz nimmt mit  
Bezug auf das Schreiben vom 22. Dezember 2011, GZ BMI-LR1340/0022-III/1/2011, 
zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das 
Sicherheitspolizeigesetz und das Fremdenpolizeigesetz 2005 geändert sowie das 
Führungs- und Verfügungsgesetz und die Bundespolizeidirektionen-Verordnung auf-
gehoben werden, wie folgt Stellung: 

Gegen den vorliegenden Entwurf bestehen seitens des Bundesministeriums für  
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz keine Einwände. 

Im Bereich des Ressorts ergibt sich jedoch der nachstehende Anpassungsbedarf: 

§ 63 Abs. 3 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG) regelt: „Zur Vermittlung 
der Fachkenntnisse zur Durchführung von Sprengarbeiten sind von der Unterrichts-
anstalt oder ermächtigten Einrichtung nur Auszubildende zuzulassen, die eine 
Bescheinigung der Bundespolizeidirektion oder, außerhalb des örtlichen Wirkungs-
bereiches der Bundespolizeidirektionen, der Bezirksverwaltungsbehörde über ihre 
Verläßlichkeit beibringen. Zur Beurteilung der Verläßlichkeit nach diesem Bundes-
gesetz ist sinngemäß § 8 des Waffengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 12/1997, heranzu-
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ziehen, wobei auch entsprechend schwerwiegende Verwaltungsübertretungen zu 
berücksichtigen sind.“ 

Im Zuge der beabsichtigten rechtlichen Änderungen ist daher § 63 Abs. 3 ASchG im 
Sinne des Artikel 6 Abs. 4 des Entwurfes anzupassen: Der Begriff „Bundespolizei-
direktion“ ist zu ersetzen durch „Landespolizeidirektion, insoweit diese für das Gebiet 
einer Gemeinde zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist“: 

Änderung des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes  

Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – ASchG, BGBl. Nr. 450/1994, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 51/2011, wird wie folgt geändert:  

1. In § 63 Abs. 3 wird die Wortfolge “Bundespolizeidirektion oder, außerhalb des örtlichen Wirkungs-
bereiches der Bundespolizeidirektionen“ durch die Wortfolge „Landespolizeidirektion, insoweit diese 
für das Gebiet einer Gemeinde zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, oder, außerhalb des ört-
lichen Wirkungsbereiches solcher Landespolizeidirektionen“ ersetzt.  

2. § 131 wird folgender Abs. 9 angefügt: 
„(9) § 63 Abs. 3 erster Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXXX/2012 tritt mit 

1. September 2012 in Kraft.“ 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich gegenwärtig eine Novelle zum ASchG in Aus-
arbeitung befindet, durch die sich Änderungen zum obigen Vorschlag ergeben 
könnten (z.B. letzte Änderung durch anderes BGBl.). 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des Natio-
nalrates übermittelt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

Ing. Mag. Andreas Thaller 

Elektronisch gefertigt. 
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